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WAHLVORSTAND
ZUR WAHL DES BETRIEBSRATES

DEs ALLGEMET NEN uNrvERsrÄrspERsoNALs

KUNDMACHUNG
gem. S 19(1) BRWO

der Wah[ des Betriebsrates für das allgemeine Universitätspersonal
an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

1. ln den Betriebsrat sind 8 Mitglieder zu wählen.

2. Die Wähterlnnentiste liegt neben einem Ausdruck der Betriebsratswahtordnung 1974
(Verordnung des Bundesministeriums für soziate Verwaltung vom 22. Mai 1974) bei der
Vorsitzenden des Wahlvorstandes, Frau Karen Meehan, im Büro L2.2.04 | Lakeside Park
I Gebäude 802, zur Einsicht aller im Betrieb wahlberechtigten Arbeitnehmerlnnen des
a[lgemeinen Universitätspersonats auf.

3. Einwendungen gegen die Wähterlnnentiste können von a[[en im Betrieb beschäftigten
wahlberechtigten Arbeitnehmerlnnen bis.31. Oktober 2016 bei der Vorsitzenden des
Wahtvorstandes eingebracht werden. Verspätet eingebrachte Einwendungen bleiben
unberücksichtigt.

4. Wahlvorschläge, wetche die Wahtwerberlnnen genau bezeichnen müssen, sind ab der
Wahtkundmachung schrifttich bis zum 02. November 2016 (spätestens 16.00 Uhr) bei
einem Mitgtied des Wahtvorstandes einzureichen. Verspätet eingebrachte
Wahlvorschtäge bteiben unberücksichtigt. Jeder Vorschlag muss ein Verzeichnis von
höchstens doppett so vielen Wahtwerberlnnen ats Mitgtieder des Betriebsrates zu wähten
sind, enthalten, und zwar in der beantragten Reihenfotge und unter Angabe des
Famitien- bzw. Nach- und Vornamens sowie des Geburtsdatums. Eine/r der
Unterzeichnerlnnen des Wahtvorschlages ist als Vertreterln desselben anzuführen. Der
Wahtvorschtag ist mit einer gegenüber anderen Wahlvorschtägen unterscheidbaren
Bezeichnung zu versehen. Ein Wahtvorschtag ist nur dann güttig, wenn er unterstützend
von mindestens 20 Arbeitnehmerlnnen unterfertigt ist. Dabei werden auf die
erforderliche Anzahl von Unterschriften die attfättigen Unterschriften von
Wahlwerberlnnen nur bis zu einer Höhe von 10 angerechnet.

5. Die zur Wahthandtung zugetassenen Wahlvorschläge werden ab I l. November 2016 bei
der Vorsitzenden des Wahtvorstandes, Frau Karen Meehan, im Büro L2.2.04 | Lakeside
Park I Gebäude 802, auftiegen und im Schaukasten des Betriebsrates des a[tg.
Personats angeschtagen.
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6. Die Stimmabgabe findet an folgenden Tagen und an fotgenden Standorten statt:

Campus Universität Klaqenfurt, Zentralqebäude:
16. November 2016 | 10.00 - I 5.00 Uhr | 2.1.29
17. November 2016 | 09.00 - 13.00 Uhr | 2.1.29

Standort Klaqenfurt, Sterneckstraße:
16. November 2016 | 08.00 - 09.30 Uhr I 5.0.06

Standort Wien. Schottenfeldeasse:
16. November 2016 I 12.00 - 17.0O Uhr I Seminarraum 4b 14. Stock/T2

7. Wahtberechtigt sind a[[e ,,Altgemeinen Universitätsbediensteten", die mit Stichtag
19. Oktober 2016 das 18. Lebensjahr voltendet haben und die am Tag der Wahl des
Wahtvorstandes sowie an den Tagen der BetriebsratswahI an der Universität beschäftigt
sind.

8. Wahtberechtigte, die wegen Urlaub, Karenzurlaub, Weiterbildung, Leistung des Präsenz-
/Zivitdienstes, Krankheit, infotge der Ausübung ihres Berufes oder anderer wichtiger
ihrer Person betreffende Gründe an den Wahttagen an der persöntichen Stimmabgabe
verhindert sind, können bis spätestens 08. November 2016 bei derVorsitzenden des
Wahlvorstandes, Frau Karen Meehan, oder unter wahlvorstand@aau.at die
Aussteltung einer Wahlkarte beantragen. Wird eine Wahlkarte ausgesteltt, hat der/die
Wahlberechtige den Stimmzettel in den vom Wahtvorstand ausgehändigten oder
übermittetten Umschtag (Wahtkuvert), der keinertei Aufschrift oder Zeichen tragen darf,
die auf die Person der Wähterin/des Wähters schließen lassen, zu geben, diesen
Umschlag geschtossen gemeinsam mit der vom Wahtvorstand ausgestetlten Wahtkarte in
einen Briefumschlag zu tegen und diesen sodann verschlossen im Postwege dem
Wahlvorstand zu übermittetn. Die Einsendung hat so zeitgerecht zu erfolgen, dass das
Wahlkuvert spätestens am 17. November 2016 bis 13.00 Uhr beim Wahlvorstand
einlangt. Ohne Wahlkarte oder verspätet eingelangte Stimmzettel sind ungültig. Auch
nach Ausstellung einer Wahlkarte bleibt der/die Wahtberechtigte zur persönlichen
Stimmabgabe berechtigt; doch nur, wenn erlsie die ihm/ihr ausgestellte Wahlkarte
dem Wahlvorstand übergibt.

9. Für die Stimmabgabe wird ein einheitticher Stimmzettel aufgetegt.

10. Es sind nur jene Stimmen gültig, die für einen zut Wahlhandlung zugetassenen
Wahlvorschlag abgegeben werden. Der Wahtvorschtag ist am Stimmzettel anzukreuzen
bzw. auf eindeutige Weise zu kennzeichnen. Die Stimmabgabe erfotgt in der Weise, dass
der/die Wählerln in der Wahlzette den ausgefüttten Stimmzettel in einen leeren,
unbeschrifteten Umschtag gibt. Dieser wird anschließend vor dem/der Wahtteiterln
ungeöffnet in die Wahlurne gelegt.
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11. Wahtergebnis der konstituierenden Sitzung des Wahlvorstandes der Betriebsratswahl des
atlgemei nen Universitätspersonals:

Mitglieder des Wahlvorstandes sind:

Frau Karen Meehan (Vorsitzende)
Frau Sonja Werdnig (1. stetlvertretende Vorsitzende)
Frau lris Gerbera Fischer (2. steltvertretende Vorsitzende und Schriftführerin)

Ersatzmitglieder des Wahlvorstandes sind:

Frau Annemarie Korenjak
Frau Anja Kraiger
Herr Siegfried Susitz

Die Vorsitzende des Wahtvorstandes:

/*^ fu"€,ou
Karen Meehan
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